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Mengenich vom 12. Mérz 2001
vom 13. Mérz 2015

Der Rat der Stadt Koln hat in seiner Sitzung am 16. Dezember
2014 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV
NRW 2023) und des § 162 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. |, S. 2414) - jeweils
in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung — diese
Satzung beschlossen:

§1
Aufhebung der féormlichen Festlegung des Sanierungsge-
bietes Bocklemiind/Mengenich

Die Satzung Uber die férmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes Bocklemlind/Mengenich vom 12.03.2001 (veréffentlicht
im Amtsblatt der Stadt Kéln Nr. 13 vom 26.03.2001, Nr. 101,
S. 93 - 95) wird nach § 162 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch auf-
gehoben.

§2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach § 162 Abs. 2 Baugesetzbuch am Tag
ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt
Koln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Voraussetzungen fir die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von
Méangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen nach
§§ 215 Abs. 1 Satz 1 und 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2
und Abs. 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Abs.1 Satz 1 lautet:
»(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter BerUcksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften Uber das Ver-
héltnis des Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mangel des
Abwé&gungsvorgangs,
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flachennutzungsplans oder
der Satzung schriftlich gegentber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung begriindenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.”

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 lauten:

»(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs ist fiir die Rechtswirksamkeit
des Flachennutzungsplans und der Satzungen nach
diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung beriihr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren
oder hatten bekannt sein missen, in wesentlichen
Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich
und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss
gewesen ist;

2. die Vorschriften (iber die Offentlichkeits- und Be-
hérdenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, §
4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1),
§ 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35
Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist un-
beachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften
einzelne Personen, Behdrden oder sonstige Trager
offentlicher Belange nicht beteiligt worden sind,
die entsprechenden Belange jedoch unerheblich
waren oder in der Entscheidung bertcksichtigt
worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfugbar
sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 3
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit
§ 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt
hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2
die Angabe darlber, dass von einer Umweltpri-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei
Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (
auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die Vor-
aussetzungen fir die Durchflhrung der Beteiligung
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

3. die Vorschriften Uber die Begriindung des Fla-
chennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer
Entwirfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2
Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs.
10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich,
wenn die Begriindung des Flachennutzungsplans
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollstandig
ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung
von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht
unbeachtlich, wenn die Begriindung hierzu nur in
unwesentlichen Punkten unvollstandig ist;“

§ 214 Abs. 2 lautet:

»(2) Fur die Rechtswirksamkeit der Bauleitpléne ist auch
unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selb-
sténdigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2)
oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden
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Griinde fir die Aufstellung eines vorzeitigen Be-
bauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind;

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des
Bebauungsplans aus dem Flachennutzungsplan
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus
dem Flachennutzungsplan ergebende geordnete
stédtebauliche Entwicklung beeintréachtigt worden
ist;

3. der Bebauungsplan aus einem Fladchennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschlieBlich des § 6 nach Bekannt-
machung des Bebauungsplans herausstellt;

4.im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoBen
worden ist, ohne dass die geordnete stadtebauli-
che Entwicklung beeintrachtigt worden ist.”

§ 214 Abs. 3 Satz 2 lautet:

»Méngel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 sind, kénnen nicht als Méngel der Ab-
wégung geltend gemacht werden; im Ubrigen sind
Mangel im Abwagungsvorgang nur erheblich, wenn
sie offensichtlich und auf das Abwagungsergebnis
von Einfluss gewesen sind.”

AuBerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen hinge-
wiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

sDie Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flachennutzungspléne
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
fuhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
maB o6ffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Blrrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

oder

d)der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber
der Gemeinde vorher gerligt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.”

Koln, den 13.03.2015 Der Oberburgermeister
In Vertretung
gez. Guido Kahlen
(Stadtdirektor)
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84 Satzung
tiber die Aufhebung der Satzung des Ersatz- und Er-
ganzungsgebietes zum Sanierungsgebiet Kalk vom
13. Mérz 2015

Der Rat der Stadt KdIn hat in seiner Sitzung am 05. Februar 2015
aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023)
und des § 162 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBI. I.S. 2414) - jeweils in der bei Erlass dieser
Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§1
Aufhebung der formlichen Festlegung des Ersatz- und
Erganzungsgebietes zum Sanierungsgebiet Kalk

Die Satzung Uber die formliche Festlegung des Ersatz- und Er-
ganzungsgebietes zum Sanierungsgebiet Kalk vom 18. Januar
1999 (verdffentlicht im Amtsblatt der Stadt Kéln Nr. 6 am 08.
Februar 1999, BI.43 ff.) wird aufgehoben.

§2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach § 162 Abs. 2 des Baugesetzbuches
am Tag ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der
Stadt KoéIn in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von
Mangeln der Abw&gung sowie auf die Rechtsfolgen nach
§§ 215 Abs. 1 Satz 1 und 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2
und Abs. 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Abs.1 Satz 1 lautet:
»(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berlcksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften Uiber das Ver-
héltnis des Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mangel des
Abwé&gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flachennutzungsplans oder
der Satzung schriftlich gegentiber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung begriindenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.”

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 lauten:

»(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs ist fiir die Rechtswirksamkeit
des Flachennutzungsplans und der Satzungen nach
diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn
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1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berthr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren
oder hatten bekannt sein missen, in wesentlichen
Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet
worden sind und wenn der Mangel offensicht-
lich und auf das Ergebnis des Verfahrens von
Einfluss gewesen ist;

2. die Vorschriften Uber die Offentlichkeits- und Be-
hdrdenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, §
4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1),
§ 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35
Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist un-
beachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften
einzelne Personen, Behdrden oder sonstige

Trager oOffentlicher Belange nicht beteiligt worden
sind, die entsprechenden Belange jedoch uner-
heblich waren oder in der Entscheidung beriick-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu,
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
figbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung
mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) ge-
fehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz
2 die Angabe dariiber, dass von einer Umweltpri-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei
Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (
auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die Vor-
aussetzungen fur die Durchfiihrung der Beteiligung
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

3. die Vorschriften Uber die Begriindung des Fla-
chennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer
Entwurfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2
Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs.
10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich,
wenn die Begriindung des Flachennutzungsplans
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollstandig
ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung
von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht
unbeachtlich, wenn die Begrindung hierzu nur in
unwesentlichen Punkten unvollstandig ist;“

§ 214 Abs. 2 lautet:

»(2) Fur die Rechtswirksamkeit der Bauleitpléne ist auch
unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selb-
sténdigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2)
oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden
Grunde flr die Aufstellung eines vorzeitigen Be-
bauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind;

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des
Bebauungsplans aus dem Flachennutzungsplan ver-
letzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem
Flachennutzungsplan ergebende geordnete stadte-
bauliche Entwicklung beeintréachtigt worden ist;

3. der Bebauungsplan aus einem Flachennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
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vorschriften einschlieBlich des § 6 nach Bekannt-
machung des Bebauungsplans herausstellt;

4.im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoBen
worden ist, ohne dass die geordnete stadtebauli-
che Entwicklung beeintréchtigt worden ist.”

§ 214 Abs. 3 Satz 2 lautet:

»-Mangel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 sind, kénnen nicht als Méngel der Ab-
wégung geltend gemacht werden; im Ubrigen sind
Mangel im Abwagungsvorgang nur erheblich, wenn
sie offensichtlich und auf das Abwagungsergebnis
von Einfluss gewesen sind.”

AuBerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen hinge-
wiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

,Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flachennutzungspléane
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
fuhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
maB 6ffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

oder

d)der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniber
der Gemeinde vorher gerligt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.“

Kdln, den 13.03.2015 Der Oberbirgermeister
In Vertretung
gez. Guido Kahlen
(Stadtdirektor)
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85 Bekanntmachung des Gutachterausschusses fiir
Grundstiickswerte in der Stadt Koln

Der Gutachterausschuss fiir Grundstiickswerte in der Stadt
Kodln hat gemaB § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung
mit der Verordnung Uber die Gutachterausschisse (GAVO
NRW) in der jeweils gliltigen Fassung die Bodenrichtwerte zum
Stichtag 01.01.2015 ermittelt und am 10.02.2015 beschlossen.

Die Bodenrichtwerte werden in digitaler Form im Bodenricht-
wertinformationssystem BORISPlus (www.borisplus.nrw.de)
verdffentlicht. Die Bodenrichtwerte zum 01.01.2015 wurden
am 16.03.2015 in das Internet eingestellt.

Auf der Grundlage von §196 Absatz 3 kann Jedermann von der
Geschéftsstelle Auskunft Uber die Bodenrichtwerte verlangen.

Eine Auskunft ist wahrend der Offnungszeiten:
Montag, Dienstag und 08.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag
Mittwoch und Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung in der Geschafts-
stelle des Gutachterausschusses, Stadthaus Deutz, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, Zimmer 09 E20 mdglich.
Telefonische Auskiinfte werden wahrend der Geschéftszeiten

von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Rufnummer 0221-221-
23017 erteilt.

Die schriftliche Auskunft Uber Bodenrichtwerte erfolgt auf An-
trag gegen Gebdhr.

KéIn, den 19.03.2015

Dieter Hagemann
Vorsitzender

86 Satzung
Uber eine Verdnderungssperre flr einen Teilbereich der
Ortslage in KdIn-Niehl
— Arbeitstitel: Nordlich ErlenhofstraBe in KéIn-Niehl —
vom 14. Januar 2015

Der Rat der Stadt KoIn hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember
2014 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414) - in der bei
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - in Verbindung mit
§ 7 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023)
- in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - diese
Satzung beschlossen:

§1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 28.03.2014 per Dring-
lichkeitsentscheidung einen Beschluss Uber die Aufstellung
eines Bebauungsplanes fiir das Gebiet 6stlich der Sebastian-
straBe, nordlich der ErlenhofstraBe, westlich des Grundstlicks
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mit der Flurstlicksnummer 3367 und sldlich des Grundstlicks
mit der Flursticksnummer 3093 in KdIn-Niehl gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird flir den kiinftigen Planbereich
eine Verédnderungssperre angeordnet.

§2

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Veranderungssperre ergibt
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§3

Rechtswirkung der Veranderungssperre

In dem der Verdnderungssperre unterliegenden Planbereich
dirfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgefiihrt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.
Hierzu zahlen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung,
Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedUrfen oder die der Bauauf-
sichtsbehdérde angezeigt werden muissen.

b) erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veranderun-
gen von Grundstlicken und baulichen Anlagen, deren
Verédnderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§4

Ausnahmen

Wenn Uberwiegende 6ffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Verédnderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden.

Die Entscheidung Uber Ausnahmen trifft der Oberburgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§5

Inkrafttreten

Die Veranderungssperre tritt mit dem Tag ihrer 6ffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall auBer Kraft, sobald und soweit die Bauleit-
planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spétestens jedoch
gemaB § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von zwei Jah-
ren, gerechnet ab dem Tag der 6ffentlichen Bekanntmachung.

Vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
»Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung ver-
langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermo-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeifiihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflich-
tigen beantragt.”


http://www.borisplus.nrw.de
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§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
,Dauert die Verdnderungssperre l&nger als vier Jahre tber
den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurlickstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den
Betroffenen fir dadurch entstandene Vermdgensnachteile
eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten.”

Es wird auf die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von
Méngeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:

,»(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berlcksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften Uber das Verhalt-
nis des Bebauungsplanes und des Flachennutzungs-
planes und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mangel des
Abwé&gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung des Flachennutzungsplanes oder der Satzung

schriftlich gegenliber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.”

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:

»(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist flir die Rechtswirksamkeit des

Flachennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem

Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berthrten
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hatten
bekannt sein muissen, in wesentlichen Punkten nicht
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und
wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis

nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz
2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 ver-
letzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
griindung des Flachennutzungsplanes oder der Satzung
oder ihr Entwurf unvollstandig ist; abweichend von Halb-
satz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf
den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begriindung
hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollstandig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:

»(2) Fir die Rechtswirksamkeit der Bauleitpléne ist auch

unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstandi-
gen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an die
in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Griinde flr die
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht
richtig beurteilt worden sind;

2.§ 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des
Bebauungsplanes aus dem Flachennutzungsplan ver-
letzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem
Flachennutzungsplan ergebende geordnete stadtebau-
liche Entwicklung beeintréchtigt worden ist;

3. der Bebauungsplan aus einem Flachennutzungsplan
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
einschlieBlich des § 6 nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes herausstellt;

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoBen wor-
den ist, ohne dass die geordnete stadtebauliche Ent-
wicklung beeintrachtigt worden ist.”

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:

»,Méngel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 sind, kdnnen nicht als Mangel der Abwégung
geltend gemacht werden; im Ubrigen sind Mangel im Ab-
wagungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich
und auf das Abwéagungsergebnis von Einfluss gewesen
sind.”

des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

2. die Vorschriften tber die Offentlichkeits- und Behor-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a
Absétze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2
Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1
sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei
ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften
einzelne Personen, Behdérden oder sonstige Trager 6f-
fentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die ent-
sprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder
in der Entscheidung berlicksichtigt worden sind, oder
einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfligbar sind, gefehlt haben, oder der
Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in
Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz
2 Nummer 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13
Absatz 3 Satz 2 die Angabe darliber, dass von einer Um-
weltprifung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder
bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13
(‘auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) die
Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung der Beteiligung
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

3. die Vorschriften Uber die Begrindung des Flachennut-
zungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Entwirfe

AuBerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1
der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

sDie Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-

rechtliche Bestimmungen und Flachennutzungspldne
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
fuhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
manB offentlich bekannt gemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d)der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber
der Gemeinde vorher gerligt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.”

Koln, den 14. Januar 2015 Der Oberburgermeister
gez. Roters
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Anlage zur Satzung der Stadt Koln Uber eine Veranderungssperre in

in KOIn - Niehl
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87 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 66462/04
geméanB § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 5. Februar 2015 den Sat-
zungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung — Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 66462/04 fir das
Gebiet zwischen KyotostraBe, Gereonswall, VogteistraBe,
Klingelpttz und Plankgasse Kéln-Altstadt-Nord

Der aufgehobene Plan Nummer 66462/04 einschlieBlich der
Begriindung und der zusammenfassenden Erkldrung nach §
10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Veroffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt KéIn, beim Amt fiir Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt K&ln, Plankammer,
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KéIn,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird die
Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 66462/04 rechts-
verbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche
Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten Verfahrens
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche
Méngel des Abwégungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenuber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begriindet, ist darzulegen.

Hinweis auf Félligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

Ausgegeben am 25. Marz 2015
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§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflhren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman o&ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 20. Marz 2015

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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88 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: ,Bildungslandschaft Altstadt-Nord“ (BAN) in
Kd&In-Altstadt/Nord

Der Rat hat in seiner Sitzung am 5. Februar 2015 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung — Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 66458/12 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch fiir das Ge-
biet zwischen KyotostraBe, Gereonswall, VogteistraBe, Klin-
gelpiitz und Plankgasse

Arbeitstitel: ,Bildungslandschaft Altstadt-Nord“ (BAN) in K&In-
Altstadt/Nord

Der Bebauungsplan Nummer 66458/12 einschlieBlich der Be-
grindung und der zusammenfassenden Erkldrung nach § 10
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser
Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Veroffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt KoIn, beim Amt flr Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Koln, Plankammer,
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 66458/12 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 20. Marz 2015

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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89 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung und Offenlage eines Bebauungsplans zum
Zwecke der Aufhebung der 2. Anderung sowie der
Teilaufhebung
Arbeitstitel: JosefstraBe in Kéln-Porz

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.
Januar 2015 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieft,

1. das Verfahren zur Aufhebung der 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes 74397/02 sowie der Teilaufhebung des Bebau-
ungsplanes 74397/02 fiir eine circa 2200 gm groBe Flache
im Bereich der JosefstraBe / Ecke SteinstraBe, westlich
des Gebaudes JosefstraBe 64 und sidlich des Gebaudes
SteinstraBe 30 in KdIn-Porz — Arbeitstitel: JosefstraBe in
Kd&In-Porz — nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 8 Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten und den Be-
bauungsplan, sowie seine 2. Anderung zum Zwecke der
Aufhebung mit der als Anlage beigefligten Begriindung
und den nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
nach § 3 Absatz 2 BauGB o6ffentlich auszulegen;

2. von einer friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit nach
§ 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB abzusehen.

Hinweis: Es wurde eine Umweltpriifung nach § 2 Absatz 4
Baugesetzbuch einschlieBlich Prognose der Nullvariante (Plan
wird nicht aufgehoben) durchgefihrt. Flr die Umweltbelange
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1 a Baugesetzbuch wurden
keine erheblichen Auswirkungen festgestellt. Uberwachungs-
maBnahmen nach § 4 ¢ Baugesetzbuch ergeben sich nicht.

Die 6ffentliche Auslegung der 2. Anderung des Bebauungspla-
nes 74397/02 sowie der Teilaufhebung des Bebauungsplanes
74397/02 mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom

18. April bis 12. Mai 2015 einschlieBlich beim Stadtplanungs-
amt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KolIn,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 25.

Wéhrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unbertcksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung
(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspéatet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Koln, den 25. Februar 2015 Der Oberbirgermeister,
in Vertretung

gez. Henriette Reker,
Beigeordnete

90 Einziehung der Parkpalette Theodor-Heuss-StraB3e in
Ko6In-Finkenberg
hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung

Es ist beabsichtigt, die 2-geschossige Parkpalette an der
Theodor-Heuss-StraBe in Kdéln-Finkenberg, Gemarkung Eil,
Flur 16, Teilstlicke aus Flurstiicke 550 und 502, einzuziehen.
Die Einziehung erfolgt aus Uberwiegenden Grinden des 6f-
fentlichen Wohls und aufgrund des Wegfalls der Verkehrsbe-
deutung.

Nach § 7 Abs. 4 StraBen- und Wegegesetz NRW ist die Ab-
sicht der Einziehung mindestens drei Monate vor der Einzie-
hungsverfligung 6ffentlich bekanntzumachen, um Gelegenheit
zu Einwendungen zu geben.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit 6ffentlich bekannt ge-
macht.

Ein Plan, aus dem die Lage der einzuziehenden Flache ersicht-
lich ist, kann beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, Zim-
mer 13 C 60,

von 8.00 - 16.00 Uhr,
von 8.00 — 18.00 Uhr,
von 8.00 — 12.00 Uhr

montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.

Einwendungen kénnen beim Oberblrgermeister der Stadt
K&ln, Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koaln, schriftlich oder mindlich zur Niederschrift erklart
werden.

Der Oberbiirgermeister
Im Auftrag
Cornelia Muller, kommissarische Amtsleiterin

91 Einziehung des Parkplatzes siidlich Konrad-Adenau-
er-Str. 40-42 in KéIn-Finkenberg, Gemarkung Eil,
Flur 16, Teilstiick aus Flurstiick 919
hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung

Es ist beabsichtigt, den Parkplatz stdlich Konrad-Adenauer-
Str. 40-12 in KoIn-Finkenberg, Gemarkung Eil, Flur 16, Teil-
stliick aus Flurstiick 919, einzuziehen. Die Einziehung erfolgt
aus Uberwiegenden Griinden des 6ffentlichen Wohles.

Nach § 7 Abs. 4 StraBen- und Wegegesetz NRW ist die Absicht
der Einziehung mindestens drei Monate vor der Einziehungs-
verfigung 6ffentlich bekannt zu machen, um Gelegenheit zu
Einwendungen zu geben.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit 6ffentlich bekanntge-
macht.

Ein Plan, aus dem die Lage der einzuziehenden Flache ersicht-
lich ist, kann beim
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Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, Zim-
mer 13 C 60,

von 8.00 - 16.00 Uhr,
von 8.00 - 18.00 Uhr,
von 8.00 - 12.00 Uhr

montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.

Einwendungen koénnen beim Oberblrgermeister der Stadt
Koln, Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koln, schriftlich oder mindlich zur Niederschrift erklart
werden.

Der Oberburgermeister
Im Auftrag
Cornelia Muller, kommissarische Amtsleiterin

92 Einziehung eines StraBenteilstiickes (Parkplatzes)
am Grafenmiihlenweg und des FuBweges vom Gra-
fenmiihlenweg zur KopischstraBe in Kéin-Dellbriick
hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung

Es ist beabsichtigt, das StraBenteilstick mit der Beschran-
kung auf den ruhenden Verkehr (Parkplatz) am Grafenmiihlen-
weg in KéIn-Dellbriick, Gemarkung Thurn-Strunden, Flur 70,
Teilstlicke aus Flurstiicke 1681 und 577 sowie den FuBweg
vom Grafenmihlenweg bis zur KopischstraBe ( Gemarkung
Thurn-Strunden, Flur 70, Teilstlicke aus 577, 578 und 1681)
einzuziehen. Die Einziehung erfolgt aus Uberwiegenden Griin-
den des 6ffentlichen Wohles.

Nach § 7 Abs. 4 StraBen- und Wegegesetz NRW ist die Ab-
sicht der Einziehung mindestens drei Monate vor der Einzie-
hungsverfligung 6ffentlich bekanntzumachen, um Gelegenheit
zu Einwendungen zu geben.

Ein Plan, aus dem die Lage der einzuziehenden Flache ersicht-
lich ist, kann beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdéln, Zim-
mer 13 D 45,

von 8.00 - 16.00 Uhr,
von 8.00 - 18.00 Uhr,
von 8.00 - 12.00 Uhr

montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Einwendungen kénnen beim Oberbilrgermeister der Stadt
Kdln, Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koln, schriftlich oder mindlich zur Niederschrift erklart
werden.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit 6ffentlich bekannt ge-
macht.

Der Oberbirgermeister
Im Auftrag
Cornelia Muller, kommissarische Amtsleiterin
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93 Korrektur aus Amtsblatt 6 vom 18. Februar 2015
Entgelt- und Benutzungrsodnung Puppenspiele

Entgelt- und Benutzungsordnung (Allgemeine Geschéfts-
bedingungen) fiir die Besucherinnen und Besucher der
Puppenspiele der Stadt Kéln, Hanneschen-Theater

vom 5.Februar 2015

Der Rat der Stadt Kéln hat in seiner Sitzung am 05.02.2015
auf Grund des § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f) und i) der Gemein-
deordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (SGV.NW.2023) die
folgende Entgelt- und Benutzungsordnung (Allgemeine Ge-
schaftsbedingungen) fir die Puppenspiele der Stadt Kolin,
Hanneschen-Theater, beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Entgelt- und Benutzungsordnung (Allgemeine Geschéfts-
bedingungen) regeln die rechtlichen Beziehungen zwischen
den Puppenspielen der Stadt Koln, Hanneschen-Theater
(nachfolgend: Puppenspiele), und ihren Besucherinnen und
Besuchern. Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte gelten diese
Bestimmungen als vereinbart.

§ 2 Spielplan und Anfangszeiten

Die glltigen Spielplane mit den Anfangszeiten werden in den
von den Puppenspielen herausgegebenen regelmaBigen Ver-
dffentlichungen und im Internet bekannt gegeben. Anderun-
gen bleiben den Puppenspielen vorbehalten. Im Falle einer
Vorstellungsénderung oder eines Vorstellungsausfalls oder
einer Anderung der Anfangszeit werden sich die Puppenspiele
bemihen, die Besucherinnen und Besucher rechtzeitig daru-
ber zu informieren. Fir Ankiindigungen und Verdffentlichun-
gen, die durch Dritte (z. B. Presse) erfolgen, Ubernehmen die
Puppenspiele keine Gewahr.

§ 3 Offnungszeiten

Die Tages- und Abendkasse und der telefonische Vorverkauf
sind zu den in den regelméBigen Veroffentlichungen der Pup-
penspiele angegebenen Zeiten gedffnet.

§ 4 Kartenverkauf, Bestellungen, Reservierungen und Be-

zahlung

1. Der Kartenvorverkauf beginnt zu den in den Verdffentli-
chungen der Puppenspiele genannten Zeitpunkten.

2. Die Puppenspiele behalten sich vor, in Einzelféllen die
Anzahl von Karten, die pro Person verkauft werden sowie
den Verkauf in zeitlicher Hinsicht, im Hinblick auf die Ab-
gabe ermaBigter Karten und / oder bestimmter Vertriebs-
wege einzuschranken.

3. Kartenbestellungen sind entsprechend den nachfolgen-
den Regelungen verbindlich und verpflichten zur Abnah-
me und Bezahlung der gebuchten Karten.

4. Telefonische bestellte Karten gelten als vorlaufig reser-
viert und bleiben dies bis zu dem mitgeteilten Zeitpunkt.
Danach kénnen die Puppenspiele anderweitig Uber die
Karten verfiigen, wenn die Karten nicht abgeholt werden.
Die Bestellung wird erst mit der Bezahlung der Karten ver-
bindlich.

5. Schriftliche Kartenbestellungen per Post, Fax oder Email
werden mit Beginn des Kartenvorverkaufs in der Reihen-
folge ihres Eingangs zeitgleich mit dem Verkaufsbeginn an
der Tageskasse und den telefonischen Bestellungen bear-
beitet. Erst mit der telefonischen oder schriftlichen Rick-
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bestatigung der Bestellung durch die Puppenspiele gelten
schriftlich bestellte Karten als vorlaufig reserviert. Die Be-
stellung wird erst mit der Bezahlung der Karten verbindlich.

6. Die Bezahlung der Karten kann in bar, mit EC-Karte, mit
Scheck oder per Uberweisung erfolgen.

7. Online-Bestellungen sind Uber die DERTICKETSERVICE.
DE GmbH & Co. KG (KoéInTicket) moglich. Fur die Bestel-
lungen gelten deren Allgemeine Geschéaftsbedingungen.

8. Mit dem Kauf der Eintrittskarte wird automatisch die Ent-
gelt- und Benutzungsordnung akzeptiert.

§ 5 Eintrittspreise und ErméaBigungen
Gltig ab Spielzeit 2015/2016

Kinderstiick und Ostermérchen im Vorverkauf
(incl. 1 € Vorverkaufsgebihr)

Erwachsener 13,00 €
KdIn Pass Erw. 7,00 €
Kind (bis 14 Jahre) 8,50 €
KdIn Pass Kind (bis 14 Jahre) 4,75 €
Schwerbehinderte* 7,00 €
Schwerbehinderte Kind* (bis 14 Jahre) 4,75 €
Begleiterkarte* 0,00 €
Kinderstiick und Ostermérchen Tageskasse

Erwachsener 12,00 €
Ko6ln Pass Erw. 6,00 €
Kind (bis 14 Jahre) 7,50 €
KoIn Pass Kind (bis 14 Jahre) 3,75 €
Schwerbehinderte* 6,00 €
Schwerbehinderte Kind* (bis 14 Jahre) 3,75€
Begleiterkarte* 0,00 €

Weihnachtsméarchen und Kinderpuppensitzung im Vorverkauf
(incl. 1 € Vorverkaufsgebiihr)

Erwachsener 15,00 €
Koéln Pass Erw. 8,00 €
Kind (bis 14 Jahre) 8,50 €
KoIn Pass Kind (bis 14 Jahre) 4,75 €
Schwerbehinderte* 8,00 €
Schwerbehinderte Kind* (bis 14 Jahre) 475 €
Begleiterkarte* 0,00 €

Weihnachtsméarchen und Kinderpuppensitzung Tageskasse

Erwachsener 14,00 €
KdIn Pass Erw. 7,00 €
Kind (bis 14 Jahre) 7,50 €
Kéln Pass Kind bis 14 Jahre) 3,75 €
Schwerbehinderte* 7,00 €
Schwerbehinderte Kind* (bis 14 Jahre) 3,75 €
Begleiterkarte* 0,00 €
Erwachsenenstiicke im Vorverkauf

(incl. 1 € Vorverkaufsgebiihr)

Erwachsener 19,50 €
KdIn Pass Erw. 10,25 €
Schiiler/Student 15,00 €
Schwerbehinderte* 10,25 €
Begleiterkarte* 00,00 €
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Erwachsene Abendkasse
Erwachsene 18,50 €
Koln Pass Erw. 9,25 €
Schiiler/Student 14,00 €
Schwerbehinderte* 9,25 €
Begleiterkarte* 0,00 €
Puppensitzung (incl. 1 € Vorverkaufsgebihr)
Erwachsener 28,00 €
Koln Pass Erw. 14,50 €
Schwerbehinderte* 14,50 €
Begleiterkarte* 00,00 €
Puppensitzung Abendkasse
Erwachsener 27,00 €
Koln Pass Erw. 13,50 €
Schwerbehinderte* 13,50 €
Begleiterkarte* 00,00 €
Offentliche Generalprobe Puppensitzung
(incl. 1 € Vorverkaufsgebtihr)
Erwachsener 15,00 €
Koln Pass Erw. 8,00 €
Schwerbehinderte* 8,00 €
Begleiterkarte* 0,00 €

Offentliche Generalprobe Puppensitzung Abendkasse

Erwachsener 14,00 €
KoIn-Pass Erw. 7,00 €
Schwerbehinderte* 7,00 €
Begleiterkarte* 0,00 €

*Empfanger von Leistungen nach dem SGB I, Rollstuhlfahrer
und Menschen mit schwerer Behinderung mit einem Behin-
derungsgrad von 100 % oder einem >>B<< im Behinderten-
ausweis, erhalten auf Nachweis 50 % ErmaBigung. Sofern der
Buchstabe >>B<< im Behindertenausweis vermerkt ist, erhalt
zudem eine Begleitperson eine kostenlose Eintrittskarte.

Stornierungsgeblhr

pro Geschaftsvorfall 5,00 €
Bearbeitungsgebiihr bei Uberweisung

Die Bearbeitungsgebiihr bei Uberweisungen betragt pro Ge-
schéftsvorfall 3,50 € aufgrund der Versand- und Portogebiih-
ren.

ErmaBigungen
Eine ErmaBigung kann nur gewahrt werden, wenn diese vom

Besucher bereits beim Kauf bzw. der Reservierung der Karte
mitgeteilt wird. Nach Abschluss des Buchungsvorgangs kon-
nen keine ErmaBigungen mehr gewahrt werden.

ErméBigte Karten sind nur gultig in Verbindung mit einem zur
Erm&Bigung berechtigenden Ausweis. Eine Kombination von
mehreren ErmaBigungen ist nicht moglich. Der Ausweis ist beim
Einlass in den Zuschauerraum zusammen mit der Eintrittskarte
auf Verlangen vorzuzeigen. Enthalt der vorgelegte Ausweis kein
Lichtbild, so ist zusétzlich ein Lichtbildausweis vorzulegen.
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Kinder

Kinder unter 12 Jahren haben keinen Zutritt zu den Erwach-
senenvorstellungen und den Erwachsenenpuppensitzungen.

Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

Nach MaBgabe des Kartenaufdrucks beinhaltet der Karten-
preis die Berechtigung, die Eintrittskarte auch im 6ffentlichen
Nahverkehr zu benutzen. Die Hinfahrt darf friihestens vier
Stunden vor dem aufgedruckten Veranstaltungsbeginn an-
getreten werden. Die Ruckfahrt muss am Veranstaltungstag
bis Betriebsschluss (3.00 Uhr des Folgetages) abgeschlossen
sein. Bei Veranstaltungen, deren Dauer dies nicht ermdéglicht,
gilt die Eintrittskarte bis 10.00 Uhr des Folgetags als Sonder-
fahrt.

§ 6 Umtausch, Riickgabe und Verlust von Eintrittskarten

1. Verkaufte Karten kénnen weder zuriickgenommen noch
umgetauscht werden. Ersatz flr verfallene Karten wird
nicht geleistet.

2. Besetzungsénderungen sowie sonstige kurzfristige An-
derungen des Vorstellungsablaufs oder Falle von hé-
herer Gewalt (z. B. Verkehrsbehinderung, Krankheit,
Streik, Witterung) berechtigen nicht zur Rickgabe von
Eintrittskarten. Wird anstelle des Werkes, das beim Kauf
der Eintrittskarte angekindigt war, ein anderes Werk ge-
spielt, kdnnen gekaufte Karten zurlickgegeben werden.
Bei Abbruch einer Auffiihrung wird, wenn zum Zeitpunkt
des Abbruchs weniger als die Halfte der Auffihrung ge-
spielt war, eine Ersatzauffihrung angeboten oder, falls
dies aus spielplantechnischen oder anderen Griinden
nicht mdglich ist, der Eintrittspreis erstattet. Dartber
hinausgehende Anspriiche sind in diesen Fallen ausge-
schlossen; insbesondere kénnen nutzlose Aufwendun-
gen des Besuchers wie Fahrt- oder Ubernachtungskos-
ten nicht ersetzt werden. Das gilt nicht, wenn der Abbruch
der Veranstaltung auf eine vorsétzliche oder grob fahrlas-
sige Pflichtverletzung der Puppenspiele zurtickzufiihren
ist.

3. Bei Verlust einer Eintrittskarte stellen die Puppenspiele
eine Ersatzkarte aus, wenn der K&ufer unter genauer Platz-
angabe nachweist oder glaubhaft macht, welche Karte er
gekauft hatte. Werden sowohl die Originalkarte als auch
eine Ersatzkarte fiir denselben Platz von verschiedenen
Besuchern vorgelegt, hat der Inhaber der Ersatzkarte Vor-
rang vor dem Besitzer der Originalkarte. Die Originalkarte
gibt in diesem Fall auch keinen Anspruch auf Zuweisung
eines anderen Platzes. Das Einlasspersonal prift nicht, ob
der Inhaber der Ersatzkarte diese rechtmaBig besitzt.

§ 7 Einlass zu Auffiihrungen

1. Einlass in den Zuschauerraum ist ca. 20 Minuten vor Vor-
stellungsbeginn.

2. Beim Einlass in den Zuschauerraum ist dem Einlassperso-
nal die gultige Eintrittskarte sowie bei ermaBigten Karten
der entsprechende Berechtigungsausweis vorzuzeigen.

§ 8 Garderobe
Garderobenstlicke (Mantel, Schirme, groBe Taschen etc.) diir-

fen nicht mit in den Zuschauerraum genommen werden, son-
dern sind an der Garderobe abzugeben.
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§ 9 Bild- und Tonaufzeichnungen

1. Bild- und/oder Tonaufnahmen von Vorstellungen sind
aus urheberrechtlichen Griinden untersagt. Das Fotogra-
fieren wéhrend der Vorstellung ist nicht erlaubt. Bei Zu-
widerhandlungen ist das Einlasspersonal berechtigt, die
Aufzeichnungsgerate sowie Kameras einzuziehen und bis
zum Schluss der Aufflihrung einzubehalten. Gegebenen-
falls kann der Besucher oder die Besucherin vom Besuch
der Auffiihrung ausgeschlossen werden. Aufzeichnungs-
material jeder Art, auf dem Teile der Auffiihrung festge-
halten sind, wird von den Puppenspielen eingezogen und
verwahrt und kann erst nach Léschung der Aufzeichnun-
gen wieder an den Eigentimer ausgehandigt werden.
Zuwiderhandlungen kénnen nicht nur Schadensersatzan-
spriche ausldsen, sondern sind auch strafbar.

2. Fuir den Fall, dass die Puppenspiele eine Auffihrung auf-
zeichnen oder aufzeichnen lassen, erklaren sich die Be-
sucher und Besucherinnen damit einverstanden, dass sie
eventuell in Bild und / oder Wort aufgenommen werden
und diese Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergitung
verdffentlicht und verwertet werden dirfen.

§ 10 Hausrecht

1. Die Puppenspiele tben in ihrer Spielstatte das Hausrecht
aus. Sie sind berechtigt, im Rahmen ihres Hausrechtes
Hausverbote auszusprechen oder andere geeignete MaB-
nahmen zu ergreifen. Den Anweisungen des Personals ist
Folge zu leisten.

2. Mobilfunkgerate sowie sonstige Gerate aller Art, die akus-
tische oder optische Signale von sich geben, dirfen nur
im ausgeschalteten Zustand in den Zuschauerraum mit-
genommen werden.

3. Die Mitnahme von Speisen und Getranken in den Zuschau-
erraum und der dortige Verzehr sind untersagt. Ausgenom-
men sind hiervon die Vorstellungen der Puppensitzung.

4. Das Rauchen ist in den Rdumlichkeiten der Puppenspiele
nicht gestattet.

5. Der Weiterverkauf von Eintrittskarten zu erhdhten Preisen
ist nicht gestattet.

§ 11 Haftung

Die Puppenspiele haften fir Schaden, die Besucher in den
Raumlichkeiten der Puppenspiele erleiden, nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit. Die gesetzliche Haftung fir Scha-
den aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Ge-
sundheit bleibt unberihrt.

§ 12 Datenschutz

Die Puppenspiele werden persénliche Daten der Besucher
und Besucherinnen entsprechend den geltenden datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen vertraulich behandeln und nicht an
Dritte zu Werbezwecken weitergeben.

Bestelldaten von Kunden werden unter Einhaltung des Daten-
schutzrechts in dem fur die Abwicklung und Dokumentation
der Bestellungen erforderlichen Umfang verwendet und ge-
speichert. Unter der Kundennummer werden Name, Anschrift,
gdfls. Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Bank- bzw. Kre-
ditkartenverbindung gespeichert, die Kreditkartennummer an-
onymisiert und ohne die genannte Kartenprifnummer.

Soweit in die Nutzung der Bestelldaten zu Informations- und
Kundenbetreuungszwecken eingewilligt wurde, werden diese
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unter anderem zur Ansprache per Brief oder E-Mail verwendet.
Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Nachteile widerrufen
werden.

§ 13 Anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhdltnis findet ausschlieBlich deutsches
Recht unter Ausschluss des deutschen internationalen Pri-
vatrechts und unter Ausschluss bilateraler und internationaler
Abkommen Anwendung.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Entgelt- und Benutzungsordnung (Allgemeine Ge-
schaftsbedingungen) tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

94 Bekanntmachung
Hier: Entpflichtung des stellvertretenden Schauspiel-
intendanten

Bei den Bihnen der Stadt Koéln wird mit Wirkung vom
15.03.2015 Herr Jens GroB von seinen Aufgaben als Vertreter
des Schauspielintendanten entpflichtet.”

gezeichnet:
Patrick Wasserbauer
Geschaftsf. Direktor

95 Offentliche Ausschreibung - Dienstleistungskonzes-
sion
Bewirtschaftungsvertrag fiir die Schulverpflegung -
2015-0472-4

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kd&ln

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Vergabe einer Dienstleis-
tungskonzession

Ort der Ausfuhrung: Gemeinschaftshauptschule Ringelnatz-
straBe 12, 50996 Kdln

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Durchfihrung der Schulverpflegung (Mensa) in der Gemein-
schaftshauptschule RingelnatzstraBe 12, 50996 Koln

- gesamt circa 250 Schiler und 26 Beschéftigte;

- Schulerzahl Jahrgédnge 5 und 6; circa 52

- es findet pro Woche an 4 Tagen Ganztagsbetrieb statt
Aufteilung in Lose: nein

Varianten/Nebenangebote sind zuléssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

Es wird eine Dienstleistungskonzession ausgeschrieben. Die
Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Bewirtschafter und
den Eltern. Fir Schiler mit Anspruch auf ermaBigtes Mittages-
sen gewahrt die Stadt K&In derzeit einen Zuschuss.

Optionen: nein

Beginn und Ende der Auftragsausfihrung: Beginn:01.08.2015,
Ende: langstens 31.07.2022
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Voraussetzungen des Auftrags

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung:

- Preistabelle mit verbindlichen Preisangaben gemaB Ange-
botsvordruck

- ausfihrliche Beschreibung des Abrechnungsverfahrens (ge-
gebenenfalls fur jede Schule) auf Basis der Mindestanforde-
rungen aus dem Leistungsverzeichnis pro Schule

- ausfihrliche Beschreibung des Bestellverfahrens (gegebe-
nenfalls flr jede Schule) auf Basis der Mindestanforderungen
aus dem Leistungsverzeichnis pro Schule

- 4-Wochen-Speiseplan (20 Essenstage!) entsprechend der
Vorgaben in Ziffer 4 der weiteren, besonderen Konzessions-
bedingungen mit 20 Stammessen, weiterem Men(, Auswei-
chessen und den jeweiligen Preisen

- Kriterienkatalog der Schule

Geforderte Nachweise zur personlichen Lage:

- aktueller (nicht alter als 6 Monate!), amtlicher, kompletter
Ausdruck aus dem Handelsregister bzw. aktuelle (nicht élter
als 6 Monate!) Zweitschriftt der Gewerbeanmeldung von der
zustandigen Gewerbestelle, aus dem / der auch hervorgehen
muss, dass das Unternehmen sténdig durch 2 Geschafts-
fihrer beziehungsweise 2 verantwortliche Betreiber vertreten
wird

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen

Leistungsfahigkeit:

- aktuelle (nicht alter als 6 Monate!) Bankauskunft

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:

entfallt

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Vorlage bei

Abgabe des Angebots

Juristische Personen muissen die Namen und die berufliche

Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfliihrung

der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Zuschlagskriterien

- Bewertungskriterien der Erndhrungsberatung des Gesund-
heitsamtes der Stadt K&In in Anlehnung zur Checkliste der
Qualitatsstandards des Bundesministeriums fiir Erndhrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der jeweils gelten-
den Fassung.

- Kriterienkatalog der
schuss)

- Angebotspreis pro Essen

Bewertungskriterien siehe Leistungsverzeichnis (Anlage 4)

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei:

Stadt KoIn, Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10

A04, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, Telefon: 0221/221-

32554 oder per Mail: zentrales-vergabeamt@stadt-koeln.de,

Fax: 0221/221-26272, Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.

Entgelt fur die Unterlagen: Fur Abholer: 0,00 Euro, Bei Ver-

sand: 0,00 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-

gen: 14.04.2015

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:

21.04.2015, 14.00 Uhr

Bewerbung/Angebote bitte richten an:

Stadt KoIn, Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10

A04, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KéIn

Bei der Eréffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter

oder ihre Bevollmachtigen nicht anwesend sein.

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koéln, BlumenthalstraBe

33, 50670 KdIn

Schule (Schulkonferenz/Mensaaus-
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Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Die Sitzungen des Rates der Stadt Kdln, &ffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeber: Stadt KoIn - Der Oberbirgermeister
Redaktion: Amt fur Presse und Offentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 Koln, Zimmer 2;
Telefon 0221/221-22074, Fax 0221/221-37629, E-Mail: Amtsblatt@Stadt-Koeln.de
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, WiesenstraBe 11, 57537 Wissen, Telefon 027 42 /93 23-8, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de
Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wochentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 €
Jahresabonnement: 79,50 € einschlieBlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Koin
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.
Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekiindigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebihrensatzung in der jeweils gultigen Fassung berechnet.
Das Amtsblatt kann gebUhrenfrei im Birgerbiro, Laurenzplatz 4, 50667 Koln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 € in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek K&ln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Kd&ln, eingesehen werden.



	Amtsblatt der Stadt Köln, 46. Jahrgang  G2663, ausgegeben am 25. März 2015, Nummer 11
	Inhalt
	83 Satzung über die Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Bocklemünd/ Mengenich vom 12. März 2001 vom 13. März 2015
	84 Satzung über die Aufhebung der Satzung des Ersatz- und Ergänzungsgebietes zum Sanierungsgebiet Kalk vom 13. März 2015 
	85 Bekanntmachung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Köln 
	86 Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-Niehl – Arbeitstitel: Nördlich Erlenhofstraße in Köln-Niehl – vom 14. Januar 2015 
	87 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 66462/04 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
	88 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) Arbeitstitel: „Bildungslandschaft Altstadt-Nord“ (BAN) in Köln-Altstadt/Nord 
	89 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung und Offenlage eines Bebauungsplans zum Zwecke der Aufhebung der 2. Änderung sowie der Teilaufhebung Arbeitstitel: Josefstraße in Köln-Porz 
	90 Einziehung der Parkpalette Theodor-Heuss-Straße in Köln-Finkenberg hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung 
	91 Einziehung des Parkplatzes südlich Konrad-Adenauer-Str. 40-42 in Köln-Finkenberg, Gemarkung Eil, Flur 16, Teilstück aus Flurstück 919 hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung 
	92 Einziehung eines Straßenteilstückes (Parkplatzes) am Grafenmühlenweg und des Fußweges vom Grafenmühlenweg zur Kopischstraße in Köln-Dellbrück hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung 
	93 Korrektur aus Amtsblatt 6 vom 18. Februar 2015Entgelt- und Benutzungrsodnung Puppenspiele
	94 BekanntmachungHier: Entpflichtung des stellvertretenden Schauspielintendanten
	95 Öffentliche Ausschreibung – DienstleistungskonzessionBewirtschaftungsvertrag für die Schulverpflegung –2015-0472-4





